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6. FRAUEN IN REGIERUNG UND VERWALTUNG

Frauen in leitenden Verwaltungspositionen auf Ebene der Zentralregierung

Trotz des wachsenden Anteils der Frauen unter den Beschäftig-
ten auf Ebene der Zentralregierung (Abbildung 6.3) sind Frauen
in leitenden Verwaltungs- oder Führungspositionen nach wie
vor unterrepräsentiert. Das auf Ebene der Zentralregierung in
den Führungsetagen zu beobachtende Ungleichgewicht zwi-
schen den Geschlechtern begrenzt den Einfluss der Frauen im
Entscheidungsprozess, was negative Auswirkungen auf die
Fairness staatlicher Maßnahmen und Gesetze haben kann. Ein
deutliches Beispiel hierfür ist die Geschlechterverteilung im
Justizsystem, die von entscheidender Bedeutung ist, um glei-
che Rechte zu sichern und zu verhindern, dass es bei Gerichts-
urteilen zu Geschlechtsdiskriminierungen kommt.

Im OECD-Durchschnitt sind über 50% der Stellen auf Ebene der
Zentralregierung mit Frauen besetzt, auf der oberen Führungs-
ebene beträgt dieser Anteil in den 18 Ländern, für die entspre-
chende Daten vorliegen, aber nur noch 29%. Der Frauenanteil
auf der oberen Führungsebene der Behörden der Zentralregie-
rung variiert zwischen den Mitgliedsländern erheblich. In
Polen sind fast 50% der Posten der oberen Führungsebene mit
Frauen besetzt, während diese Zahl in Ländern wie Belgien
und der Schweiz weniger als halb so hoch ist. Am größten sind
die Unterschiede zwischen dem Anteil der Frauen in der Zen-
tralregierung insgesamt und auf der oberen Führungsebene in
Österreich, Belgien und Italien.

Ein ähnlicher Trend ist in vielen Justizsystemen im OECD-
Raum festzustellen. In den Mitgliedsländern, für die Daten vor-
liegen, waren 2010 etwas weniger als die Hälfte der Berufsrich-
ter Frauen, jedoch waren nur 29% der Präsidentenposten der
Gerichte erster und zweiter Instanz mit Frauen besetzt. In den
Obersten Gerichtshöfen waren Frauen ebenfalls vergleichs-
weise weniger stark repräsentiert (28% der Richter). In lediglich
fünf Mitgliedsländern, für die Daten vorliegen (Tschechische
Republik, Irland, Griechenland, Finnland und Schweden), han-
delte es sich bei den Vorsitzenden der Obersten Gerichtshöfe
um Frauen.

Einige Länder ergreifen aktive politische Maßnahmen, um
diese Ungleichgewichte abzubauen und gleiche Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Männer und Frauen sicherzustellen.
Dazu gehören Diversitäts- und Genderquoten, Vorschriften
bzw. Leitlinien zur Sicherung von gleicher Bezahlung für glei-
che Arbeit, Schulungen für Führungskräfte und Mentoring-
Programme sowie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben, wie z.B. flexible Arbeitszeiten. Einige
Länder wie das Vereinigte Königreich und Kanada haben spezi-
elle Rechtskommissionen eingesetzt, um das Gleichgewicht
zwischen Männern und Frauen unter den Kandidaten für Rich-
terämter zu erhöhen.
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Anmerkungen zu den Abbildungen

6.6: Für Portugal und Finnland liegen keine Daten über den Anteil der
Frauen unter den Beschäftigten auf Ebene der Zentralregierung vor.
Die Daten für Luxemburg, Slowenien und Schweden beziehen sich
auf 2011 anstelle von 2010. Die Daten für Frankreich beziehen sich
auf 2009 anstelle von 2010. Die Daten für Estland, Japan und Spanien
beziehen sich nur auf Vollzeitbeschäftigte. Die Daten für die
Niederlande entsprechen Vollzeitäquivalenten.

6.7: Die Daten über den Anteil der Gerichtspräsidentinnen in Island,
Irland, der Schweiz und der Türkei beziehen sich nur auf Gerichte
der ersten Instanz. Die Daten für Spanien beziehen sich nur auf
Gerichte der zweiten Instanz.

6.8: Die Daten für Australien, Kanada, Korea, Mexiko, Neuseeland, die
Schweiz und die Ukraine beziehen sich auf 2010. Die Daten für Chile,
Norwegen und Israel beziehen sich auf 2011. Die Daten für die Verei-
nigten Staaten und Japan beziehen sich auf 2013.

Hinweis zu den Daten für Israel: http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Methodik und Definitionen

Die Daten über den Frauenanteil auf der oberen Führungs-
ebene und auf Ebene der Zentralregierung insgesamt
stammen aus dem 2011 von der OECD durchgeführten
Survey on Gender in Public Employment. Befragt wurden
Staatsbedienstete, die auf Ebene der Zentral-/Bundesre-
gierungen für Personalmanagement und Beschäftigungs-
politik zuständig sind.

Die Daten über die Zahl der Berufsrichterinnen und
Gerichtspräsidentinnen stammen von der Europäischen
Kommission für die Wirksamkeit der Justiz (CEPEJ) des
Europarats. Sofern nicht anders angegeben, beziehen
sich die letztgenannten Daten auf Gerichte der ersten
und zweiten Instanz. Die Daten über Richterinnen in den
Obersten Gerichtshöfen stammen aus der Datenbank der
Europäischen Kommission über Frauen in Führungsposi-
tionen. Die Europäische Kommission definiert den Ober-
sten Gerichtshof als das höchste Rechtsorgan der
einzelnen Länder im Bereich des Zivil- und Strafrechts. In
einigen Ländern ist der Oberste Gerichtshof jedoch auch
für Verwaltungs- und/oder Verfassungsrecht zuständig.
Unter den Richtern sind auch die Präsidenten der Ober-
sten Gerichtshöfe erfasst.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264179370-en
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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6.6. Frauenanteil auf der oberen Führungsebene im Vergleich zum Frauenanteil auf Ebene
der Zentralregierung insgesamt (2010)

Quelle: 2011 OECD Survey on Gender in Public Employment.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932942640

6.7. Frauenanteil unter den Gerichtspräsidenten im Vergleich zum Frauenanteil unter den Berufsrichtern (2010)

Quelle: CEPEJ (2012), Evaluation of European Judicial Systems – 2012 edition (2010 data), CEPEJ Studies No. 18, Council of Europe Publishing, Straßburg. Die
Daten für Chile wurden von nationalen Behörden bereitgestellt.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932942659

6.8. Frauenanteil unter den Richtern der Obersten Gerichtshöfe (2012 oder letztes verfügbares Jahr)

Quelle: EU-Länder: Europäische Kommission, Datenbank über Frauen in Führungspositionen. Nicht-EU-Länder: 2011 OECD Survey on Women in Public
Leadership.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932942678
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